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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des europäischen 
Patents 0 086 465 (Anmeldenuxniner: 83 101 305.7) 

II. 	Gegen..dieses Patent haben zwei Einsprechende unter Nennung 
der Dokuinente: 

Dl: DE-A-1 615 370; 

DE-U-7 510 409; und 

DE-A-2 856 444 

Einspruch erhoben. Beide Einsprechende haben ihren Em-
spruch un Laufe des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung 
zuruckgezogen. 

III. 	Die Einspruchsabteilung hat daraufhin das Einspruchsver- 
fahren gestützt auf Art. 114 (1) und Regel 60 (2), Satz 2 
EPU von knits wegen fortgesetzt und das Patent widerrufen. 
Der Widerruf wurde mit mnangelnder erfinderischer Tätigkeit 
gegenüber demn durch die Dokumnente Di. und D2 nachgewiesenen 
Stand der Technik begründet, wobei die Einspruchsabteilung 
insbesondere die Auffassung vertrat, daB es aus 
Dokuinent Dl bekannt sei, die Heizwendel eines Rohrheiz-
körpers "in unmnittelbarer Wàrmneleitung" mit einein an einem 
Ende aus demn Rohrheizkörper herausragenden Rohrstück zu 
verbinden. Somnit gelange ein Fachmann zumn Gegenstand des 
erteilten Anspruchs 1, in demn er in naheliegender Weise in 
.demnaus. Dokumnent.D1b.ekannten Rohrheizkörper die aus 	- 

Dokumnent D2 auf dent gleichen Fachgebiet bekannte Lehre 
anwende, in das aus Dokument Dl bekannte Rohrstück von 
auBen auswechselbar einen Uberhitzungsschutz einzu-
schieben. 
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IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerifl 
(Patentinhaberin) Beschwerde erhoben und mit der Be-
schwerdebegründung einen Satz neuer Ansprüche eingereicht, 
dessen Anspruch 1 unter anderem spezifizierte, daB das 
Rohrstück in unmittelbarer, "über eine metallische Leitung 

erfolgenden" Wärmeleitung mit der Heizwendel verbunden 
sei. Sie stützte ihre Auffassung, daB dieses prãzisierte 
Patentbegehren patentfàhig sei, im wesentlichen auf 
folgende Argumente: 

Bei dem aus Dokumnent Dl bekannten Rohrheizkörper habe 
das Rohrstück 10 keinen EinfluB auf die Temnperatur 
des Uberhitzungsschutzes 3, da der 
Uberhitzungsschutz 3 nicht innerhaib sondern auBer-
haib des Rohrstückes 10 angeordnet sei (vgl. Dl, 
Fig. 2) und ausschlieBlich zum elektrischen AnschluB 
der Serienschaltung aus Uberhitzungsschutz 3 und 
Heizwendel 1 diene (vgl. Dl, Seite 5, letzter Ab- 
satz). Für die Temnperatur des Uberhitzungsschutzes in 
der aus Dokument Dl bekannten Anordnung sei nicht 
die Temperatur der Heizwendel sondern der durch ihn 
flieBende Strom maBgeblich (vgl. Dl, Seite 4, 
Abs. 3). 

Ziel des Streitpatents sei es hingegen, nicht in 

erster Linie den Rohrheizkórper gegen eine zu hohe 
Stromaufnahme zu sichern sondern ihn bei einer Uber-
hitzung der Heizwendel abzuschalten. Zu diesemn Zweck 

erhalte das Rohrstück eine neue Funktion: 

• Es bilde eine metailische Wärmeleitung zwischen Heiz-
wendel und Uberhitzungsschutz und enthalte dazu den 
Uberhitzungsschutz in seinem Inneren. Diese Funktion 
werde durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. 
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c) 	Auch bei dem aus Dokument D2 bekannten Rohrheizkörper 
ubertrage das Rohrstück 23 keine Wärme von der Heiz-
wendel 16 auf den Uberhitzungsschutz 21, sondern 
bilde eine Wärinebrücke zum AuBemnantel 13 (vgl. D2, 
Seite 2, Zeilen 20-28). Somit sei auch Dokument D2 
keine Anregung zu entnehmen, den Uberhitzungsschutz 
gegenüber dein Rohrheizkärperinantel thermisch zu 
isolieren und über das Rohrstück mit der Heizwendel 

wärmeleitend zu verbinden. 

Auf einen Bescheid der Kamxner gemäl3 Art. 110 (2) EPU hin, 
in dein die Beschwerdeführerin auf mägliche Mängel der vor-
liegenden Anspruchsfassung liii Hinblick auf Art. 84 und 
Art. 123 (3) EPU aufmerksain geinacht wurde, beantragt die 
Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) nuninehr die ange-
fochtene Entscheidung aufzuheben und das Streitpatent in 
geändertem Umfang mit folgenden Unterlagen aufrechtzuer-

halten: 

Ansprüche: 	1-4, eingegangen am 22. März 1990 mit 
Schreiben voin 21. März 1990; 

Beschreibung: Spalten 1 und 2, eingegangen am 
22. Màrz 1990 mit Schreiben vomn 

21. Màrz 1990, lhit der Einfügung nach 
Spalte 1, Zeile 34, eingegangen am 
29. September 1989 mit Schreiben vom 
29. September 1989, Seiten 1 und 2; 
Spalten 3 bis 5, Zeile 6, gemäB EP-Bi-

0 086 465 

Zeichnungen: Fig. 1bis 6 gemäB EP-B1-0 086 465. ..... 

Der geltende unabhàngige Patentanspruch lautet: 

11 1. Rohrheizkörper mit einer Heizwendel (2) aus Wider-
standsdraht, weiche in Isoliermaterial (3) eingebettet in 
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einem Mantelrohr (1) untergebracht 1st, bei dein in das 
Mantelrohrende ein metallisches Rohrstück (7, 13) einge-
setzt ist, das gegenüber dein Mantelrohr (1) isoliert ist, 
und bei dem ein elektrisch in Serie mit der Heizwendel 
verbundener sowie an einen AnschluB (11) geschalteter 
Uberhitzungsschutz (23) in Form eines PCT-Elements in un-
beheizten Ende des Rohrkörpers untergebracht ist, dadurch 
gekennzeichnet, daB das aus gut wármeleitendem Material 
bestehende Rohrstück (7; 13; 20) direkt (Fig. 1, 2, 5, 6) 
und/oder über einen in sein der Heizwendel zugewandtes 
Ende eingesetzten Anschlu8bolzen (4; 21) für die Heiz- 
wendel (Fig. 1, 4, 5) in Wàrmeleitung mit der Heiz-
wendel (2) verbunden ist, und daB der Uberhitzungsschutz 
(9; 23), der alternativ auch in Form eines Wârxnefühlers, 
einer Schnielzsicherung oder eines Therinostaten ausgebildet 
sein kann, in das von der Heizwendel abgewandte Ende des 
Rohrstücks von auBen auswechselbar eingeschoben ist und 
mit dem Rohrstück Wärmekontakt hat, so daB über die derart 
gebildete metallische Leiturig ein WârinefluB von der Heiz-
wendel (2) auf die Uberlastungssicherung (9; 23) erfolgt 
und diese auf die Temperatur der Heizwendel anspricht." 

Anspruch 2 bis 4 sind von Anspruch 1 abhängig. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Zulãssigkeit der beantragten Anderungen. 

2.1 	Der Gegenstand des gültigen Anspruchs 1 uinfaBt den sach- 
lichen Inhalt der .ursprünglichen Ansprüche 1, 9 und 10 
sowie Merkinale der ursprünglichen Beschreibung, Seite 17, 
Abs. 1 und ist ferner, hinsichtlich der alternativen AUS-

führungsbeispiele mit einemn AnschluBbolzen (4, 21), an die 
Figuren 1 bis 6 angepaBt. Zusätzlich zu Merkmnalen der er- 
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teilten Fassung enthalt er im wesentlichen die Mer]unale, 
daB das Rohrstück "nietallisch" ist, "aus gut wärme-
leitendem Material besteht" und mit dein Uberhitzungsschutz 
in Form einer Uberlastungssicherung "Wärmekontakt" hat, 
daB das RohrstUck "direkt und/oder über einen 
AnschluBbolzen ... mit der Heizwendel verbunden ist" und 

"daB über die derart gebildete metallische Leitung em 
WärmefluB von der Heizwendel auf die Uberlastungssicherung 
erfolgt und diese auf die Temperatur der Heizwendel an-

spricht". Anspruch 1 1st daher formell im Hinblick auf 

Art. 123 •(2) und 123 (3) EPU nicht zu beanstanden. 

	

2.2 	Die beantragten Anderungen der Beschreibung betreffen im 
wesentlichen eine 'zusätzliche Wurdigung des aus den 
Dokuinenten Dl und D2 bekannten Standes der Technik. 

	

3. 	Neuheit 

Aus keinein der im Einspruchsverfahren oder Recherchen- 
bericht genannten Dokumente ist ein Rohrheizkörper 
bekannt, bei dem ein einen Uberhitzungsschutz umschlieBen-
des Rohrstück Bestandteil einer inetallischen Warmeleitung 
zwischen Heizwendel und einer Uberlastungssicherung ist. 

	

3.1 	Von dem aus Dokuinent Dl bekanñten Rohrheizkörper unter- 
scheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 durch die in 
seinein kennzeichnenden Teil genannten Merkinale. Dieser 
bekannte Rohrheizkörper weist zwar ein Rohrstück (10 in 
Fig. 2) auf, doch ist die Uberlastungssicherung (3) auBer-
haib des Rohrstücks angeordnet und überdies direkt an die 
Heizwendel angeschlossen. Das Rohrstück (10) liegt also in 
derSeriensdha1tungaus Heizwendel (1), Uberlastungs-
sicherung (3) und RohrstUck (10) in bezug auf den von der 
Heizwendel ausgehenden WärmefluB hinter der Uberlastungs-
sicherung und kann soinit schon aufgrund dieser Lage nicht 
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zur Wãrmeleitung von der Heizwendel auf die Uberlastungs-
sicherung beitragen. 

	

3.2 	Der aus Dokument D2 bekannte Rohrheizkörper weist zwar em 
Rohrstück (23 in Fig. 2) mit einer von auBen auswechselbar 
einschiebbaren Uberlastungssicherung (21) auf, die mit demn 
Rohrstück Wãrmekontakt hat. Doch ist dieses bekannte Rohr-
stuck nicht gegenüber dexn Nantelrohr isoliert und überdies 
weder direkt noch über einen AnschluBbolzen mit der Heiz- 
wendel in Wârmeleitung verbunden, sondern es kontaktiert 
direkt das Mantelrohr (13). Die beimn Gegenstand des An-
spruchs 1 des Streitpatents vorhandene Isolierung zwischen 
Rohrstück und Mantelrohr fehit. Bei dem aus Dokument D2 
bekannten Rohrheizkörper ist also das Rohrstück (23) nicht 
in die metallische Leitung zwischen Heizwendel (16) und 
Uberlastungssicherung (21) einbezogen sondern un Gegensatz 
zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents gegenüber 
der Heizwendel isoliert angeordnet (vgl. D2, 17 und 23 in 
Fig. 2). Die metallische Leitung zwischen Heizelemnent und 
Uberlastungsschutz erfolgt vielinehr direkt durch einen 
Steckerstift (18), auf den ein rohrförmniger AnschluB (25) 
der auswechselbaren Uberlastungssicherung aufgeschoben 
ist. 

	

3.3 	Desweiteren ist aus Dokument D3 ein Rohrstück (14 in 

Fig. 1) mit einer von auBen auswechselbar einschiebbaren 
Uberlastungssicherung (26, 28) bei einem Rohrheizkôrper 
bekannt. Dieses Rohrstück ist jedoch konzentrisch in 
Inneren der Heizwendel in keramnisches Isoliermnaterial 
eingebettet. Zwar besteht zwischen Rohrstück (14) und 
Heizwendel (12) ein Kontakt (20) zur Zuführung von 
Heizstrom, jedoch der von der Heizwendel ausgehende 
Wãrmeflu8 durch keine metallische Leitung sondern durch 
das keramnische Isoliermaterial (16) hindurch (vgl. D3, 
Seite 7, Abs. 3) auf das Rohrstück und damnit auf die 
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d 	 UberlastUngSSiCherUflg übertragen. Ferner ist die 

UberlastungSSiCherUng nicht elektrisch in Serie mit der 

Heizwendel verbunden sondern weist einen gegenüber der 

HeizWefldel isolierten Stromkreis zurn Betreiben eines 

Thermoelements auf. 

	

3.4 	Eine nicht-metallische Wàrmeleitung für einen von einer 

Heizwendel ausgehenden WàrmefluB liegt auch bei dem 

Rohrheizkórper vor, der aus dem in der Beschreibungsein-

leitung des Streitpatents gewürdigten Dokument US-A- 

4 100 397 bekannt ist. Bei diesem bekannten Rohrheizkörper 

sind mehrere Heizwendeln (12) auBerhaib oder in der Wand 

eines Rohres aus elektrisch isolierender Keramik 

angeordnet, in dessen Innerem sich em 

Temperaturregler (11) befindet. Em 

Uberhitzungsschutz (25) ist auBerhaib des Rohrheizkärpers 

angebracht. 

	

3.5 	Die übrigen im Recherchenbericht genannten Druckschriften 

liegen vom Gegenstand des Streitpatents weiter ab und 

können unerörtert bleiben. 

	

3.6 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ist somit 

im Sinne von Art. 54 EPU neu. 

	

4. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

4.1 	Ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik geinäl3 

Dokument Dl liegt dem Gegenstand des Anspruchs 1 des 

Streitpatents objektiv die Aufgabe zugrunde, einen 

Rohrheizkärper 

a) mit einer auswechselbaren Uberlastungssicherung zu 

schaffen, die 
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b) 	auf die Temperatur der Heizwendel anspricht; 

vgl. auch das Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 11-23. 

	

4.2 	Es kann dahin gestelit bleiben, ob die Lósung der 
Teilaufgabe a) durch die im kennzeichnenden Teil des 
Anspruchs 1 angegebenen Merkna1e, "daB der Uber-
hitzungsschutz in das von der Heizwendel abgewandte Ende 
des Rohrstücks von auBen auswechselbar eingeschoben ist" 
wornöglich durch das Dokument D2 nahegelegt ist. Denn 
zumindest die Lösung der Teilaufgabe b) durch die weiteren 
MerJale des kennzeichnenden Tells des Anspruchs 
erforderten nach Uberzeugung der Kanuner eine erfinderische 
Tàtigkeit. 

	

4.3 	Abgesehen von dem woinäglich naheliegenden Austausch der 
Uberlastungssicherung 3 und des Rohrstücks 10 des aus 
Dokuinent Dl bekannten Rohrheizkörpers gegen das aus 
Dokunient D2 bekannte Rohrstück 23 mit der darin 
befindlichen auswechselbaren Uberlastungssicherung 21 
hat der Fachxnann, urn zuin Gegenstand des Anspruchs 1 zu 
gelangen, noch das Rohrstück 23 in den 
Wärmeubertragungsweg von der Heizwendel auf die 
Uberlastungssicherung einzubeziehen. Hierzu sind mm 
einzelnen folgende Schritte erforderlich: 

Die elektrische Isolierung zwischen Rohrstück und 
Mantelrohr gemàB Dokument Dl wird zugleich als 
therinische Abschiriuung verwendet. 

Der bei der aus Dokuinent D2 bekannten Anordnung vor -
handene isolierende Schruinpfschlauch 22 zwischen 
Rohrstück 23 und Tiberlastungssicherung 21 ist zur 
Schaffung eines - gleichzeitig als elektrische Ver-
bindung wirkenden - Wärinekontakts zwischen beiden 
Teilen zu entfernen. 
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III. Der am Ende der Heizwendel 16 befindliche Stecker-
stift 18 und die Steckkupplungshülse 25 der Uber-
lastungssicherung der aus Dokument D2 bekannten An-
ordnung sind wegzulassen und die Heizwendel 16 ist 
statt dessen direkt und/oder über einen in das 
Rohrstück eingesetzten Anschlul3bolzen mit dent Rohr-
stuck 23 metallisch-leitend zu verbinden. 

Es 1st nicht ersichtlich was den Fachmann dazu hätte 
anregen sollen, die Mal3nahmen I bis III bei einem 
gattungsgemäBen Rohrheizkörper vorzunehmen. 

Bei dent aus Dokuinent Dl bekannten Rohrheizkörper dient das 
Rohrstück (10) ausschlie8lich als elektrischer Anschlui3 
der Uberlastungssicherung; vgl. Dl, Seite 5, letzter Ab-
satz. 

In der aus Dokument D2 bekannten Vorrichtung ist das 
Rohrstück (23) gegenüber der Heizwendel isoliert (17) und 
dient (neben der Halterung der Uberlastungssicherung) 
somit gerade nicht dent Zweck die Heizwendel (16) sondern 
vielmehr das Manteirohr (13) wärmeleitend mit der 
Uberlastungssicherung (21) zu verbinden, uin schãdliche 
Folgen des Trockengehens eines Tauchsieders zu vermeiden; 
vgl. D2, Seite 1, Abs. 2. Dieser Stand der Technik konnte 
den Fachinann daher nicht dazu anregen auch nur eine der 
obengenannten MaBnahmen zu treffen. Das Gleiche gilt für 
das Dokument D3. mm wãrmeübertragungsweg zwischen 
Heizwendel (12) und Uberlastungssicherung (26, 28) des 
Rohrheizkärpers gemäB Dokuinent D3 liegt nämiich eine 
Schichtaus ke-ramischem Isolationsmaterial. Mit dieser 
Anordnung soil in erster Linie die Temperatur der zu 
erhitzenden Substanz auBerhalb des Rohrheizkôrpers 
überwacht werden, so daB eine Wärmebrücke zwischen 
Heizelement und Uberlastungssicherung verntieden werden muB 
(vgl. D3, Seite 7, Abs. 4). 
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Bei dem aus dern Dokurnent US-A-4 100 397 bekannten 
Rohrheizkärper besteht zwar zwischen der Heizwendel (12) 
und einem Temperaturregler (11) für ihre Heizenergie eine 
Wàrmeleitung (13) aus Kerainik. Die in dieser Vorrichtung 
zusãtzlich verwendete Oberlastungssicherung (25) ist aber 
auBerhaib des Keramikkörpers angeordnet und spricht dainit 

gleichfalls nicht auf die Temperatur der Heizwendel an. 

Auch der weitere Stand der Technik, der aus den in 
Recherchenbericht genannten Dokuinenten hervorgeht, gibt 
dern Fachrnann keinerlei Anregung, zwischen einer Heizwendel 
und einer zu ihr in Serie geschalteten 
Uberlastungssicherung eine metallische Wãrineleitung 
vorzusehen, urn darnit unabhängig von der GröBe des 
Heizstroins die Teinperatur der Heizwendel zu überwachen. 

	

4.5 	Sornit legt der Stand der Technik dein Fachinann nicht nahe, 
in Rahrnen der Anwendung der Lehre des Dokurnents D2 
- Uberlastungssicherungen auswechselbar in einexn Rohrstück 
zu haltern - bei dein aus Dokuinent Dl bekannten 
Rohrheizkörper das Rohrstück zusätzlich als Bestandteil 
einer rnetallischen Wärineleitung zwischen Heizwendel und 
Uberlastungssicherung zu nutzen, urn die Heizwendel in 
einer nicht mit der GröBe des Heizstroms verknüpften Weise 

gegen Uberhitzung zu schützen 

	

4.6 	Wie vorstehend in Pkt. 4.1 bis 4.5 in einzelnen dargelegt, 
liegt dent Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents 
eine erfinderische Tátigkeit in Sinne des Artikels 56 EPIJ 

zugrunde. 

	

5. 	Anspruch 1 des Streitpatents genügt aus den obengenannten 
Gründen den Erfordernissen des Ubereinkommens in Sinne von 
Artikel 102 (3) EPU. Er kann somit in der von der 
Beschwerdeführerin beantragten Fassung aufrechterhalten 
werden. Die von Anspruch 1 abhãngigen Ansprüche 2 bis 4 
betreffen zweckmàBige Ausführungsarten des Gegenstandes 
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If 	 des Anspruchs 1 und können deshaib gleichfalls 

aufrechterhaltefl werden. 

6. 	Bei dieser Sachiage ist deshaib das Patent in der von der 

Beschwerdeführerin beantragten Fassung in geandertem 

Umfang aufrechtzuerhalten. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 

der Auflage, das europäische Patent 0 086 465 mit 

folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

Ansprüche: 	1-4, eingegangen am 22. März 1990; 

Beschreibung: Spalten 1 und 2, eingegangen am 22. März mit 

der Einfügung nach Spalte 1, Zeile 34, 

eingegangen a: a 29. September 1989, Seiten 1 

und 2; 

Spalten 3 bis 5, Zeile 6, gemàB EP-B1-

0 086 465 

Zeichnungen: Fig. 1 bis 6 geinäB EP-B1-0 086 465. 

Die Geschãftsstel].enbeaintin: 
	Der Vorsitzende: 

P. Martorana 
	 K. Lederer 
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